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Der Enzthüler.
Anzeiger und UllterhMnilgs-Natt

str das ganze Enzthal und dessen Umgegend.
iVr. LV. Neuenbürg , Samstag den2!. Juli R8AA.

Der Enzthäler erscheint Mittwochs und Samstags. — Preis halbjährig hier und bei allen Postämtern1 fi.
Für Neuenbürg und nächste Umgebung abonnirt man bei der Redaktion, Auswärtige bei ihren Postämter».

Bestellungen werden täglich angenommen. — Einrückungsgebühr für die Zeile oder deren Raum 2 kr.

Amtliches.
N euenbür  g.

Die evangelischen Kirchenbebörken haben,
gcstüzr auf Borgänge in andern Staaten , wie
z. B. ini Königreich Hannover , um Verwen¬
dung dafür gebeten, daß auch diesseits auf die
kirchliche Eheschließung rer Auswanderer nach
andern Welttheilen vor dem Antritt der See¬
reise, duich Nachsicht in Anwendung der bestehn
den Vorschriften aber die Vorbclinglingen der
Eheschließung und durch Vereinbarung mit den
Behörden der wichtigsten Einichiffungopläze, hin¬
sichtlich der an diesen Orten zu vollziehenden
Trauringe > buigewirkt werde.

So sehr nun , nach der Ansicht des K
Mimsteruims des Inner » , auf der ciiie» Seite
die sinlich religio e Bedeutung dieses Antrags
anzuerken>e» ist, so darf man doch anderersriis
Vle damii verbundene Geiahe nicht verkennen,
welche da,in besteht.daß Personen, denen wegen
lingeslcherien Nahiungsstandee die Verehelichung
geserlich versagt wird , ihr Vorhaben dadurch
durchsezen möchten, daß sie euie Auswanderuiig
salsblich vorgebend, hiedurch die Erlaub»,ß zur
kirchlichen Tiauung erschleichen. Das Mini¬
sterium d>s Innern vermochte daher an seinem
Lbeile den Antlägen der Kirchenbehörden nur
für solche Falle zu entsprechen, in welche» Ga-
raniien .»egen einen solchen Mißbrauch gegeben
sind

J i Folge Erlasses der K Kreisregierung v
22. d. M wird den Gemeindebehördenempfoh¬
len . daß sie, wenn ein nach überseeischen Län¬
dern auswanderiides Paar , welches sich zuvor
kirchlich trauen zu lassen wünscht, durch eine
Quittung des betreffenden Agenten die Bezah¬
lung des ganzen  Ueberfahrtgeldes für beide
Personen nachgewi'esen haben wird, auch an der
Erustlicbkeit des Auswanderungsplanes sonst nicht
zu zweifeln ist , zu dessen Verehelichung auch
im Falle eines für die inländische Niederlassung
nicht gesicherten NabrungSstandeö unter der Bedin
gong eiiiwilligen mögen, daß die kirchliche Trau¬
ung nach yorgängiger Proklamation durch den
zuständigen wiintembrrgischen Pfarrer an dem
betreffenden Einschiffungsplazvollzogen werde.

Weiler wird den Gemeindebehörden̂ er>G
pfohlen, in solchen Fällen dieser Art, in welchen
die Braut einer andern Gemeinde als der Bräu¬
tigam angehört, auf die Erhebung einer Auf¬
nahmegebühr von derselben zu verzichten.

Den 16. Juli 1655.
K. Obcramt.

B a u r.

Diöcesan-Synode.
In Gemäßheit der K. Verordnung vom

>8. Novbr >854 tRegbl . Nr. 18) wird die »iste
jährliche D iö ce sa » - L y n ode am Dienstag
den 14 . August b. I . in Neuenbürg  ge»
ballen weiden. Die K. Pfarrämter werden
aufgesoiVeit, die Wahl der zur Diöcesan-Shiiobe
abzucrdneiideii Kirchenäliesten nach Maßgabe der
de agrcii Verordnung l § 2) und nach der wei-
tcirn Ansfiihruiig un Amtsblatt des K. Konsi-
siorlums Nro. 7 Seite 50 ff. in der nächsten
Z.il voizunehmen und das Ergebniß spätestens
am 1. August in bkijenigen Form , wie es in
ebengenaiiinein Auustlalt S . 5l Nr. 5 vorge-
schiiebon ist, hieher vorzultgett. Von denjenigen
Geistlichen und Kirche»älltsten, welche bei der
Diocesaii-Synode einen Gegenstand zur Bespre¬
chung bungen wollen, ist derselbe zuvor und
zwar ebenfalls am l . August bei der unterzeich¬
nten Srclle anzuzeigen

liebe, die Ordnung, in welcher die Diöcesan-
Shnvde bei ihrem Zusammentritt ihre Arbeiten
vornehmen wird » wird das Nähere seiner Zeit
noch besonders bekannt gemacht werderz.

Neuenbürg, den 18. Juli 1855.
K. Deeanatamt.

AI. Eisenbach.

F l o ß i n sp e kt i o n Calmbach.
Die Verleihung der Geschäfte des Ver¬

hängnis an den Ufern und Wasserwerken auf
der Strecke von Enzberg bis Bietigheim für den
1856er Enzscheiterfloß, beziehungsweise der Ver¬
kauf des hiezu aus Staatswaldungcn der Reviere
Calmbach und Pfalzgra^ nwciler abzugcbende»
Langholzes findet am

Dienstag den 24. d. M.
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auf dem hiesigen Nachhause statt, wozu die Lieb¬
haber ekngelade» werde».

Calmbach, den 17. Juli 1855.
K. Floßin Sektion.

Neuenbürg
Nachstebend wird die von der Amtsver-

sammlung am 18. v. M. beschlossene und von
der K. Kreisregierung am3. d. M. gutgeberßene
revidirte Amtsboten -Drdnung zur öffent¬
lichen Kenmniß gebracht.

Den 18. Juli 1655.
K. Oberamt.

Baur.
H 1.

Der Zweck der Amtsboten-Anstalt ist die
Vermittlung des brieflichen-, Geld- und Waaren-
VerkehrS der amtlichen Stellen und der Priva¬
ten unter sich innerhalb des Oberamtsbezirks,
wie derselbe im Allgemeinen und in weiterem
Kreise von Seiten der Postanltalten statifinbet.

8 2.
Die ausgestellten Amtsbeten haben zwar kein

Recht auf ihre ausschließliche Beniizung bei er
»yähntem Verkehr; sie dürfen hingegen ihre Dien¬
ste nicht verweigern, wofern ihnen deren Ver¬
richtung ohne Beihilfe eines Fuhrwerks möglich
ist.

r 3.
Die Aufstellung und Entlassung der Amts-

Boten steht der Amtsvcrsammlung zu, welche
übrigens hiezu für immer ihren gewöhnlichen
Ausschuß ermächtigt.

§ 4.
Die Bestellung von Stellvertretern in Er-

ledigungsfällen ist dem K. Oberamt überlassen.
8 5.

Der feste Gehalt der Amtsbvten, welcher
von der Oberamlspflege bezahlt wird, und die
Eintheilung der Bezirke <Sprengel, derselben
wird von der Amtsversammlung bestimmt.

8 6.
Um den festen Gehalt haben die Amtsbvten

zu befördern:
a. alle amtlichen Korrespondenzen und Akten-

Päckereien, einschließlich der von AmiSwe-
gen angeschafften öffentlichen'Blätter , an
die sämmtlichen Militär-, höheren und nie¬
deren Civil-, Staats -, Kirchen- und Schul¬
stellen, sowie Körperschafts- und Gemeinde-
Behörden und Diener, zu welchen auch
die Armen- und Wohlthätigkeits-Vereine,
der landwirthschaftliche und die Gewerbs-
Bereine und die Bezirks-Sparkasse gerechnet
werden;

I». die amtlichen Sendungen an Buchdrucker
und Buchbinder, hin und zurück;

e. die Gelder an die und von der Bezirks-
Sparkasse, bis auf den Betrag von 20 fl.
im einzelnen Fall;

ll. die Gelder an die und von den Armen-
und Wobltbä igkeits-Anstalten bis auf den
Betrag von 50 fl. im einzelnen Fall;

e. Geldsendungen vom und an das K. Ober¬
au», welche alö D.S . bezeichnet sind;

f. die von den Ortsvorstehern einzuliefernden
Sportelgelder;

K. den Gehalt der Landjäger;
Ir. die Gebühren der Gemeinde, und Kör-

perschaflsdiener für amtliche Verrichtungen,
i. die UntcrsuchungSkosten, Zeugengebühren

und Porti;
k. die Lieferungen der Gemeindepflegen an

die Oberamlspflege und das K, Kameral-
amt bis zum Betrag von 20 fl.
Als höchstes Gewicht der amtlichen Packe¬

reien im Ganzen, welche die AmtSboren auf
einmal zu befördern schuldig sind, werden 40
Pfund festgesezt.

Sendungen von amtlichen Stellen an Pri¬
vaten und umgekehrt von Privaten an amtliche

^ Stellen sind vom Porto nicht befreit.
8 7.

Von leztcre» und allen übrigen Beförder¬
ungen haben die Amtsbvten folgende Belohnung,
entweder wenn srankirt, von dem Versender,
ober, wenn unfraukirt, von dem Empfänger zu
beziehen:

A. von einem bis zu 4 Loth schweren
Brief . 2 kr.

I> von Packereien im Gewicht:
1>von über 4 Lorh bis 1 Pfund

einschließlich. . . . . . 3 kr.
2 >von über l — 5 Pfd. einschl. 4 kr.
3 » von über 5 —10 Pfd. „ 6 kr.
4 » von über l0—i5 Psv. „ 8 kr.
5 » von über 15—20 Pid. „ 10 kr.
Privat -Packereien über 20 Pfd. schwer sind

die Amtsboten zu befördern nicht schuldig,
e. von Geld einschließlich des Begleitschrei¬bens:

l >bis auf l fl. 2 kr.
2 » über l bis 10 fl. . . . 3 kr.
3 > über lO bis 25 fl. . . . 4 kr.
4 » über 25 bis 50 fl. . . . 5 kr.
5 » über 50 bis 100 fl. . . . 6 kr.
6 » von jedem weiteren1 bis 100 fl 2 kr.
Bei Geldsendungen an die Bezirks-Spar¬

kasse und die Armen- uyd WohlthätigkeitS-An-
stalten oder umgekehrt von denselben, sowie von
den Gemeindepflegen, welche den in § 6. unter
Lit. o. ck. u. k. bezeichneten Betrag übersteigen,
finde» der Ansaz der vollen Gebühr nach8 7
Lit. c. statt.

Geld, welches gar nicht oder mangelhaft
verpackt ist, sind die Amtsboten anzunehmen nicht
verpflichtet,

ck. Von Zeitblättern:
ohne Unterschied ob ein Abnehmer eine oder

i mehrere Zeitschriften bezieht
halbjährlich . . . . . 16 kr.
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Die ausgesezte Gebübr versteht sich auf den
ganzen Oberamtsbezirk; wenn daher ein Gegen¬
stand durch die Hände nicht erer Botenzu gehen
hat» so haben sich solche in dieselbe zu theilen

8 8.
Die Amtsboten sind für zeitige sichere und

unversehrte Beförderung der ihnen anverkrauten
Gegenstände verantwortlich und haben sich des¬
halb auf ibre Kosten genügende Transpoltmit
tcl. etwa lederne Taschen, anzuschaffe».

Aus Versäumnissen oder Verwahrlosungen
entstehenden Scharen haben sie zu vergüten.

Bei Aufgabe von Werthsgegenständen sind
sie schuldig, auf Verlangen dafür zu b-scheinen
Die Ausfertigung der Scheine ist jedoch Oblie¬
genheit der Aufgeber. Bei der Wiederabgabe
solcher Gegenstände haben sie sich vom Empfän¬
ger wieder bescheinen zu lassen» zu welchem Zweck
sie verpflichtet sind, auf ihre Kosten ein gebu»
denes Bescheinigungsbuch zu halten, in welchem
auch der oben § 7. festgrsezte Tarif enthalte»
seyn muß, um ihn auf Verlangen vorzeigen zu
können

8 9.
Die Amtsboten haben in jeder Woche zwei

mal ihre Dienste zu verrichten. Die Tage wer¬
den ein- für allemal von der Amtsversammlung
bestimmt. ( Gegenwärtig Mittwoch und Sam¬
stag. » Ausnahmsweise Verlegungen des Boten¬
gangs .ui einzelnen Fallen stehen zum Erkennt-
niß des Oberamts.

§ lü.
Die Amtsboten haben sämmtliche  zu

ihren Sprengcln gehörige Orte an jedem  Bo¬
tentag zweimal zu begehen, nämlich zueest im
Herweg in die Oberamtsstadt und dann im
Rückweg von llezterer.

§ ll.
Sie haben ihre Gänge so einzurichten, daß

sie längstens um 10 Uhr Vormittags in der
Oberamtsstadt ankoinmen, welche sie früher als
12'/ , Uhr Mittags nicht wieder verlassen dür¬
fen. ('eiliger als bis zu leztgenanincr Stunde
ist keine Behörde sie aufzuhalten befugt, woge¬
gen ihnen zu iorer Erholung und Besorgung
von Privat - Geschäften der Aufenthalt in der
Oberamtsstadt bis längstens Nachmittags 1 Ubr
gestalt« ist.

Den Amtsboten ist verboten, sich in einem
Zwischenorie im Ganzen über Stunde zu
verweilen, sie sind daher auch nicht verpflichtet,
zu warten , bis Briefe oder Pakete erst fertig
gemacht werden, vielmehr haben sie nur das
mitzunebmen, was ihnen als bereits zur Beför¬
derung bereit gehalten übergeben wird.

Z 12.
Die Amtsboten sind gehalten, die zu beför¬

dernden Gegenstände bei folgenden Stellen selbst
abzuholen und selbst abzulkefern:

s . in der Oberamtsstrdt bei
dem Oberamt,
dem Oberamts -Gericht,

dem Karneratamt,
dem Forstamt,

>8 bei leziere»2 Stellen jedoch nach der seithe¬
rigen Praxis , daß der Dienst abwechslungs¬
weise. nach einem Turnus von einem Aints-

> boten f ,r alle versehen werben darf, wobei
jedoch für WeethS achen stets derjenige AmtS-
bore verantwortlich bleibt, welcher solche vom
Aufgeber übernommen hat )
dem Dekanat- und Pfarramt,
dem Gnichis -Noiariat»
dem StadtschuldheissenaMt,
dem Postamt,
der Ooeramispflege,
bei» Oberamts .Arzt;

I». in de» Zwlschenorten bei
dem Pfarramt,
dem Notariat,
dem Postamt,
dem Nevierförster,
der Floß Znspektion,
dem Verwaltungs -Aktuar, s.
dem Drtsvorsteher.

Andere Stellen »nd die Privaten haben
ihre Gegenstände dem Amtsboten selbst zu über¬
geben, woferne von demselben nicht ein beson¬
derer Auf und Abgabe- Plaz in den einzelnen
Orten festgrsezt wnd ; geschieht dieß, so sind an-
derselts auch die Amtsboten dafür verantwort¬
lich, daß die durch sie angekommenen Briefe und
Päckcrrien an Privaten rc. längstens 1 Stunde
nach ihrer Ankunft im Orte in die Wohnung
der Addressaten gelange». '

z iz.
Bei vorübergehenden Verhinderungen durch

Krankheit oder andere unvermeidliche Zufälle
bleibt rS den AnnSboten selbst überlassen, einen
Stellvertreter auszustellen; sie haben aber für
denselben zu haften. In solchem Fall haben sie
de», Stellvertreter eine beglaubigte schriftliche
(!egitimation zuzustellen, welche den Aufgebern
auf Verlangen vorzuzeige» und vor dem Abgang
aus der Oberamtsstadt dem Oberamt zur Auf¬
bewahrung zu behändsten ist. Dauert hinge¬
gen eine vorübergehende Verhinderung länger
als 4 Wochen, so wird von dem Oberamt eine
Ltellvertreiung auf Rechnung des Amisboten
bestellt und die Oberamts - Angehörigen durch
'Bekanntmachung im Amtsblatt hievon in Kennt-
niß gesezt

§ 14.
Die Annahme der Amtsboten geschieht auf

Wohlverhalten. Von ihrer Seite steht ihnen zu
jeder Zeit eine Dienstaufsagung zu , sie haben
jedoch von der Aufsagung an noch vier Wochen
lang den Dienst entweder selbst fortzusezen oder
auf ihre Rechnung und Gefahr durch einen vom
Oberamt anerkannten Stellvertreter versehen zu
lassen.

§ 15.
Die Amtsboten haben sowohl den öffentli¬

chen Stellen als den Privaten für Alles, waS
ihnen anvertraut wirb, zu haften. Im Fall sie
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verheirachei sind, baden ibre Ehefrauen nach den
gesezlichen Formen sich dießfalls zu verbürgen.
Außerdem habe» dieselben auf oen Betrag von
100 fl. für Alles, was sie in Folge ihres Dienst¬
vertrags, sey es durch Unterschlagung oder man¬
gelhafte Dienstleistung den öffentlichen Stellen
ober irgend einem Privaten schuldig werden
möchten, eine Caution entweder durch Verpfän¬
dung in Liegenschaft mit >'/- fachcm Wcrkh, oder
durch zwei tüchtig erwiesene solidarisch verbun«
dene Bürge» zu leisten. Die Sicherheitsurkun.
den werden von dem Oberamt hinsichtlich ihrer
formellen Rechtsgültigkeit geprüft und bei der
Oberamtspflege aufbewahrt.

Wenn der Fall vorkommt, daß die Kaution
in Anspruch genommen werden muß und es
sind mehrere Concurrenten vorhanden, so »heilen
sich diese in solche nach dem Verhällniß der
Größe ihres Anspruchs.

Z 16.
Die Amtsboten haben den Inhalt gegen-

markiger Ordnung als einen für sie verbindlichen
Dienst-Beitrag bei ihrer Bestellung zu Protokoll
anzuerkennen und werden vom K. Oberarm auf
dieselbe beeidigt.

§ 17.
Dienst-Verfehlungen der Amtsboten werden,

soweit sie nicht dem gerichtliche» Erkennnüß ver¬
fallen. von dem Oberamt innerhalb seiner Br-
fugniß mit Geldbuße oder Freiheitsstrafe gerügt;
ebendasselbe erkennt auch über Streitigkeiten i»
Betreff des Gebührenbezugs; beides unter Vor¬
behalt des Rekurses für die Bcthciligten nach
Maßgabe der Geseze.

Neuenbür  g.
Die Aufnahme dcS Kapital- , Renken-,

Dienst- und Berufs - Ei ikvmmens aus den l.
Juli 1855 findet statt:
am Dienstag den 24 , Juli , fe Morgens von 6
„ Donnerstag den 26., ^bis l2 und NachmitiagS
„ Freitag den 27. ^ von 5 bis 7 Uhr.

ES wird im klebrigen ans die im Enzthäler
vom 7. d. M. Nrv. 53 enthaltene Aufforderung
hingewiesen.

Den 16. Juli 1855.
Ortssteucr-Commission.

Vorstand:
Stadtschuldheiß Weßinger.

Revier Alpirsbach.
Holz - Berka uf.

Am Montag den 23. d. werden im Staats¬
wald Pfarrwald bei Schömberg 100 Stück Lang¬
holz, 6 Klöze und 4 '/ » Klafter Prügel , lauter
Nadelbolz, im Aufstreich verkauft. Zusammen¬
kunft Vormittags 10 Nbr im Pfarrwald.

Am darauffolgenden Dienstag den 24. d.
kommen von Morgens 8 Uhr an im Neuthiner-
berg und Silberg bei Alpirsbach 1008 Stück
Langholz, 5 Klöze und 56 Klafter Nadelholz

zum Verkauf. Zusammenkunft r'm Schlag Reu-
thincrberg.

Sulz , den 16. Juli 1855
Ä. Forstamt.

Höfe  n.
H o l z B e r k a u f.

Am Mittwoch den 25. Juli d. J . ^
Nachmittags I Uhr,

ver'auf» die Gemeinde auf hiesigem Rathhuus
im Ausstreich:

400 lannene Klöze,
25 Stämme taiuien Langholz,
6l Eichen,

I IOV- Klafter gemischte buchene Scheiter,
82 '/« „ bio. Nadelbolzscheitcer,
31 Klafter gemischte eichene Scheiter,
84 '/« Klafier Nadelholz-Reisprügel.

Den 15. Juli 1855.
Schuldheiffenamt.

L e o.

Bau -Aceord.
Nachverzeichiicte Bauarbeilen sollen für die

Einrichtung eines Rathhauszimmers in Bie¬
selsberg  im Wege der Submission veraccordirt
weide». Die Kotten hiesür betragen, und zwar:
für Maurerarbeiten . . . . IN fl. 47 kr.
„ Zimüikrarbeilkii . . . . 22 fl. 2l kr.
„ Verpuzarbeiieii . . . . 23 fl. 38 kr.
„ Sckrerncrarbeiten . . . 77 fl. 54 kr.
„ Gla erarbeiten . . . . 2l fl. — —
„ Lchlosserarbriten . . . 34 fl. 4 kr.

Zusammen 290 fl. 44 kr.
Lusttra ende Meister bei betreffeiiden Hand¬

werke werden biemit e»sucht, ihre schriftliche
Offerte versiegelt »och vor dem 28 d. M. an
den Unterzeichneten in Neuenbürg abzngeben,
woselbst auch Riß , lieber schlag unv Accortsbe-
dingungen eingesehen werden können. D>n 31.
b. M . Vor mittags 10 Uhr werten hierauf dir
Arbeiten von dem Gemeinderalh in Bic elSberg,
vergeben.

Im Auftrag des Gemeinderatbo:
Oberamtsbaunieislei Mayr.

Privatnachrichten.
Neuenbürg.

Samstag den 28. Juli d. I Filial-
Verein  allhier im Schulhause wegen deö Haupt-
vereius in Eßlingen.

Feldrenn  ach.
Ein snnger starker Mensch von 15 bis 16

Jahren von guter Familre, findet bei Unterzeich,
netem eine Lehrstelle unter angenehmen Be¬
dingungen.

C. Fr. Geißele,  Scilermeister.
(Forlsezung in der Beilage.)

Redaktion, «nd Verlag der Mer - 'scheu Buchdruckrrer in Neurahürg.
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